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„In einem Punkt hat die Eidgenossenschaft dem Gedanken, dass

zur Freiheit auch die politische Freiheit, d. h. die Teilhabe an
der Gesetzgebung gehört, bis jetzt die Anerkennung versagt :

in der Zulassung der Frau zu den politischen Rechten. Es scheint,

dass nicht nur die Männer, sondern auch die Schweizerfrauen
sich von dieser Inkonsequenz in einer grundsätzlichen Frage nicht

Rechenschaft geben. Die Existenz nicht weniger Staaten der Alten
und der Neuen Welt, deren politische Verfassung sehr schwankend

/st, verc/anfcen ihre relative Stabilität vor allem der Festigkeit der
Familie und der bedeutenden Stellung der Frau in dieser".

Professor Max Huber an der
Hundertjahrfeier der Bundesverfassung in Zürich
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Der Zürcher Regierungsrat für die Frauen
Auf die Bemühungen der Zürcher Frauenzentrale und unseres

Vereins (siehe Staatsbürgerin No. 4, 1948, S. 4/5) schenkt der Regierungs-
rat des Kantons Zürich die

Erinneruagsschrift zum Gedenken an die Errichtung des
Schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1948

auch den i'o/fy'ä/ir;)geri Schieeizer-Rürgerinnen.

Das genannte Bändchen, das den Bürgern bereits mit dem Stimm-
rechtsausweis für die Abstimmung vom 12. September 1948 zugestellt
wurde, kann jetzt von den volljährigen Schweizerinnen im Kanton Zürich
unentgeltlich auf der Gemeinderatskanzlei ihres Wohnortes, in der Stadt
in den Kreis- oder Quartierbüros des Wohnkreises bezogen werden.
(Amtlichen Ausweis mitnehmen

IFir Frauen zeigen unser Interesse an unserm Staat, indem tcir von diesem

/reundlie/jen KntgegenZcommen des Regierungsrates regen Gebrauch machen.

COUTURE ELISABETH
emp/iehlf sich /ür Elegante Masshietder / düfags- und

Kinderkleider / du/ IFunsch eigene
Entumr/e / Verarbeitung aller Stoj/e
Kein Sto/rerhau/'

E. Roppart, Rahnho/str. SJ/Schweizergasse 2, Zürich, Tel. 27 97 91
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